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Kantonale Tierschutzverordnung
(Änderung vom 21. März 2018)

Kantonales Tierschutzgesetz (Änderung)
(Inkraftsetzung vom 21. März 2018)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Kantonale Tierschutzverordnung vom 11. März 1992 wird
geändert. 

II. Die Änderung vom 6. Februar 2017 des Kantonalen Tierschutz-
gesetzes vom 2. Juni 1991 und die Änderung der Kantonalen Tierschutz-
verordnung treten am 1. Juni 2018 in Kraft. Wird ein Rechtsmittel er-
griffen, wird über die Inkraftsetzung neu entschieden.

III. Das Veterinäramt wird beauftragt, das geänderte Kantonale
Tierschutzgesetz und die geänderte Kantonale Tierschutzverordnung
nach Eintritt der Rechtskraft dem Eidgenössischen Departement des
Innern zur Kenntnis zu bringen.

IV. Gegen die Verordnungsänderung und Dispositiv II Satz 1 kann
innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnungsänderung
und der Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:
Markus Kägi Kathrin Arioli
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Kantonale Tierschutzverordnung (KTSchV)
(Änderung vom 21. März 2018)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Kantonale Tierschutzverordnung vom 11. März 1992 wird wie
folgt geändert:

Titel «I. Allgemeines» wird zu Titel «A. Allgemeines»

Kommissionen § 2. Abs. 1 unverändert.
2 Das Sekretariat gewährt den Mitgliedern der Tierschutzkommis-

sion Einsicht in alle gestützt auf die Tierschutzgesetzgebung erlassenen
Verfügungen mit Ausnahme der Bewilligungen für Tierversuche.

Titel «II. Tierhaltungen» wird zu Titel «B. Tierhaltungen».

Die Titel a.–d. vor den §§ 4, 5, 7 und 8 werden aufgehoben.

Kontrollen 
bei Nutztier-
haltungen

§ 4. Die Tierschutzkommission kann dem Veterinäramt zusätz-
lich zu den gestützt auf die Tierschutzgesetzgebung des Bundes not-
wendigen Kontrollen die Kontrolle einzelner Nutztierhaltungen bean-
tragen.

Abs. 2 wird aufgehoben.

Marginalie zu § 5:
Wildtierhaltungen
a. Tierbestandeskontrollen

Marginalie zu § 6:
b. gefährliche wirbellose Wildtiere

Marginalie zu § 7:
Handel mit Tieren

Marginalie zu § 8:
Versuchstierhaltungen
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C. Gutachten nach § 3 Abs. 4 des Kantonalen Tierschutzgesetzes

Verfahren§ 8 a. Die Tierschutzkommission regelt das Verfahren zur Erstel-
lung der Gutachten gemäss § 3 Abs. 4 des Kantonalen Tierschutzgeset-
zes vom 2. Juni 1991 (KTSchG) und bestellt ein vom Veterinäramt un-
abhängiges Sekretariat.

Mitwirkung des 
Veterinäramts

§ 8 b. Auf Ersuchen der Tierschutzkommission übermittelt das
Veterinäramt die seiner Verfügung zugrunde liegenden Akten und
nimmt zu Fragen Stellung.

Kosten§ 8 c. 1 Die Tierschutzkommission informiert das Veterinäramt
und, falls gegen die Verfügung des Veterinäramts Rekurs erhoben wor-
den ist, die Rekursinstanz über die in Zusammenhang mit der Gutach-
tenserstellung entstandenen Kosten. Das Veterinäramt entschädigt die
Berechtigten.

2 Über die Höhe der vom Tierhalter zu tragenden Kosten für die
Gutachtenserstellung entscheidet
a. die Rekursinstanz, wenn gegen die zu begutachtende Verfügung

des Veterinäramts Rekurs erhoben worden ist,
b. die Tierschutzkommission in den übrigen Fällen.

3 Die Rekursinstanz bzw. die Tierschutzkommission teilt dem Tier-
halter und dem Veterinäramt den Entscheid über die Höhe der vom
Tierhalter zu tragenden Kosten mit. Der Tierhalter kann den Ent-
scheid der Tierschutzkommission mit Rekurs beim Regierungsrat an-
fechten.

4 Das Veterinäramt stellt dem Tierhalter Rechnung, sobald der Kos-
tenentscheid rechtskräftig ist.

Titel «III. Tierversuche» wird zu Titel «D. Tierversuche».

Kontrollen§ 10. 1 Anlässlich der Kontrollen gemäss § 13 KTSchG ist durch
Stichproben zu überprüfen, ob
lit. a–d unverändert.

Abs. 2 unverändert.

Titel «IV. Sportanlässe mit Tieren» wird zu Titel «E. Sportanlässe mit
Tieren».

Titel «V. Parteirechte in Strafverfahren» wird zu Titel «F. Parteirechte
in Strafverfahren».
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Zuständigkeit § 13. Das Veterinäramt nimmt die Parteirechte gemäss § 17
KTSchG wahr.

Titel «VI. Schlussbestimmung» wird zu Titel «G. Schlussbestimmung».

Schlussbestimmung zur Änderung vom 21. März 2018

§§ 8a–8c gelten während der Geltungsdauer von § 3 Abs. 4 und 5
KTSchG (Änderung vom 6. Februar 2017).

Begründung

A. Ausgangslage und Zielsetzung

Am 6. Februar 2017 hat der Kantonsrat folgende Änderung des die
Tierschutzkommission betreffenden § 3 des Kantonalen Tierschutz-
gesetzes vom 2. Juni 1991 (KTSchG; LS 554.1) beschlossen:
Tierschutz- § 3. Abs. 1–3 unverändert.

4 Sie [Die Tierschutzkommission] erstattet Gut-
achten für Tierhalter, die Rechtsmittel gegen eine
Verfügung des für das Veterinärwesen zuständigen 
Amtes ergreifen wollen.

5 Erhebt der Tierhalter Rekurs, entscheidet die 
Rechtsmittelinstanz im Rahmen der Kostenauflage 
über die Tragung der Gutachtenskosten. In den übri-
gen Fällen trägt der Tierhalter die Kosten.

Am 18. April 2017 ist die Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen.
Gemäss Übergangsbestimmung zur Änderung vom 6. Februar 2017

gelten § 3 Abs. 4 und 5 KTSchG während zehn Jahren ab Inkrafttreten.
Das Datum des Inkrafttretens hat der Kantonsrat nicht geregelt. Ge-
stützt auf § 10 Abs. 2 des Publikationsgesetzes vom 30. November 2015
(PublG; LS 170.5) bestimmt demnach der Regierungsrat das Datum
des Inkrafttretens.

kommission
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Bis anhin hat die Tierschutzkommission, die sich aus Fachleuten für
Fragen des Tierschutzes und für Wildtier-, Nutztier- und Heimtierhal-
tung zusammensetzt, gemäss § 3 Abs. 3 KTSchG folgende Aufgaben: Sie
berät die vollziehenden Organe in den Fragen des Tierschutzes mit Aus-
nahme der Tierversuche und kann Auskunft verlangen, Einsicht in Ak-
ten nehmen und Anträge stellen. Bei der im neuen § 3 Abs. 4 KTSchG
vorgesehenen Aufgabe, Gutachten zu erstellen für Tierhalterinnen und
Tierhalter, die Rechtsmittel gegen eine Verfügung des für das Veteri-
närwesen zuständigen Amtes (Veterinäramt; VETA) ergreifen wollen,
handelt es sich mithin um eine neue Funktion der Tierschutzkommis-
sion; sie wird damit in ihrer Position gestärkt.

Die Zuweisung dieser neuen Aufgabe an die Tierschutzkommission
bezweckt, das Vertrauen der Tierhalterinnen und Tierhalter zu fördern
und die Akzeptanz gegenüber Verfügungen des VETA zu verbessern.

Ziel der vorliegenden Teilrevision der Kantonalen Tierschutzverord-
nung vom 11. März 1992 (KTSchV; LS 554.11) ist, das kantonale Verord-
nungsrecht dem ergänzten § 3 KTSchG anzupassen und die gesetzlichen
Vorgaben, soweit erforderlich, zu konkretisieren. Des Weiteren wer-
den anlässlich dieser Anpassung der KTSchV einerseits frühere kan-
tonale Gesetzesänderungen, anderseits geändertes Bundesrecht nach-
vollzogen. Die KTSchV ist überdies redaktionell an die kantonalen
Richtlinien der Rechtsetzung vom 21. Dezember 2005 anzupassen. Auf
die Änderungen ist bei den Erläuterungen der einzelnen Paragrafen
näher einzugehen.

B. Erläuterungen zu den Änderungen und den einzelnen 
Bestimmungen

Zwischentitel
In der bisherigen Fassung der KTSchV ist die erste Ebene der Zwi-

schentitel mit römischen Ziffern (I., II., III., IV., V., VI.) nummeriert.
Die Nummerierung der Zwischentitel ist an die kantonalen Richtlinien
der Rechtsetzung anzupassen. Dabei sind die römischen Ziffern durch
Grossbuchstaben (A., B., C., D., E., F., G.) zu ersetzen. Betroffen sind
die Zwischentitel vor den §§ 1, 4, 9, 12, 13 und 16.

Die bisherige Fassung der KTSchV sieht unter «II. Tierhaltungen»
Zwischentitel der zweiten Titelebene (a.–d.) vor. Um den Aufbau der
Verordnung zu vereinfachen und anwenderfreundlicher zu gestalten,
werden diese Zwischentitel in der revidierten Fassung in die Margina-
lien der betreffenden Bestimmungen (§§ 4–8) überführt. Dabei han-
delt es sich um eine rein redaktionelle Anpassung; materiell ändert
sich nichts.
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§ 2. Kommissionen
§ 2 Abs. 1 bleibt unverändert. § 2 Abs. 2 verweist in der bisherigen

Fassung noch immer auf den gemäss a§ 17 KTSchG ernannten Rechts-
anwalt, der in Strafverfahren wegen Verletzung von Bestimmungen der
Tierschutzgesetzgebung die Rechte eines Geschädigten wahrnahm, um-
gangssprachlich der sogenannte Tieranwalt. Mit Inkrafttreten des Ge-
setzes über die Anpassung der kantonalen Behördenorganisation und
des kantonalen Prozessrechts in Zivil- und Strafsachen an die neuen
Prozessgesetze des Bundes (OS 65, 520, 585) auf den 1. Januar 2011
wurde § 17 KTSchG geändert; einen Tieranwalt sieht das KTSchG nicht
mehr vor. § 2 Abs. 2 ist demnach anzupassen und die Verweisung auf
den Tieranwalt gemäss a§ 17 KTSchG zu entfernen.

§ 4. Kontrollen bei Nutztierhaltungen
In den über 25 Jahren seit Erlass und Inkrafttreten der KTSchV hat

der Bund die Kontrollen der Nutztierhaltungen viel stärker geregelt,
als dies zuvor der Fall war (siehe Art. 213 Tierschutzverordnung [TSchV;
SR 455.1] mit Verweisung auf die Verordnung vom 16. Dezember 2016
über den nationalen Kontrollplan für die Lebensmittelkette und die
Gebrauchsgegenstände [NKPV; SR 817.032] und die Verordnung vom
23. Oktober 2013 über die Koordination der Kontrollen auf Landwirt-
schaftsbetrieben [VKKL; SR 910.15]). Die bisherige kantonale Vor-
gabe von Kontrollen im Abstand von zwei Jahren stimmt nicht mehr
mit der neuen Konzeption des Bundes betreffend Häufigkeit und Ko-
ordination der Kontrollen bei Nutztierbeständen überein. Das Bun-
desrecht sieht Grundkontrollen in festen Zeitabständen vor und for-
dert darüber hinaus risikobasiert festgelegte Zwischenkontrollen. Die
Tierschutzkommission kann dem Veterinäramt im Sinne des bisheri-
gen § 4 Abs. 2 zusätzlich zu den in der Tierschutzgesetzgebung des Bun-
des vorgesehenen Kontrollen die Kontrolle einzelner Nutztierhaltun-
gen beantragen. Dies kommt neu in § 4 zum Ausdruck. § 4 Abs. 2 ist
aufzuheben.

Vorbemerkungen zu §§ 8a–8c
Die Gutachten der Tierschutzkommission gemäss § 3 Abs. 4

KTSchG werden durch von einer Verfügung des VETA adressierte Tier-
halterinnen und Tierhalter in Auftrag gegeben. Die Vollzugsbestim-
mungen zu § 3 Abs. 4 und 5 KTSchG in der KTSchV sind systematisch
nach den Bestimmungen über die Tierhaltungen (B. Tierhaltungen)
einzuordnen, da sie damit in engem Zusammenhang stehen.

§ 3 Abs. 4 und 5 KTSchG und §§ 8a–8c KTSchV gelangen nur zur
Anwendung, wenn eine Verfügung des VETA vorliegt. Ohne rechts-
mittelfähige Verfügung des VETA besteht kein Anspruch der Tierhal-
terin oder des Tierhalters auf Erstellung eines Gutachtens durch die
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Tierschutzkommission. Der Tierschutzkommission steht es aber frei,
auch unabhängig von einer Verfügung des VETA Gutachten zu erstel-
len. Die Kosten gehen in solchen Fällen umfassend zulasten der Auf-
traggeberin bzw. des Auftraggebers.

§ 8a. Verfahren
§ 2 Abs. 1 Satz 1 KTSchV sieht vor, dass das VETA das Sekretariat

der Tierschutzkommission führt. Dies gilt wie bisher für alle Angele-
genheiten der Tierschutzkommission, die nicht in Zusammenhang mit
Gutachten nach § 3 Abs. 4 KTSchG stehen. Die Gutachten gemäss § 3
Abs. 4 KTSchG hingegen betreffen Verfügungen des VETA, mit denen
die Tierhalterinnen oder Tierhalter nicht einverstanden sind. Daher ist
es wichtig, das Gutachtensverfahren organisatorisch bzw. administrativ
und inhaltlich vom VETA loszulösen. Die Tierschutzkommission muss
in der Lage sein, solche Gutachten unabhängig vom VETA zu erstel-
len. § 8a hält dementsprechend fest, dass die Tierschutzkommission für
das Gutachtensverfahren ein vom VETA unabhängiges Sekretariat zu
bestellen hat. Das für das Gutachtensverfahren eingerichtete Sekreta-
riat erledigt die Aktenführung und die Archivierung, bearbeitet Gesuche
für den Informationszugang nach dem Gesetz über die Information
und den Datenschutz (IDG; LS 170.4) und ist für die Kommunikation
zwischen der Tierschutzkommission und der Tierhalterin oder dem
Tierhalter, dem VETA und der Rekursinstanz zuständig. Im Übrigen
ist es Sache der Tierschutzkommission, das Verfahren zur Erstellung von
Gutachten im Sinne von § 3 Abs. 4 KTSchG zu regeln und zu organi-
sieren. Sie kann dazu ein Reglement erlassen. In Bezug auf den Ablauf
des Gutachtensverfahrens hat sie dabei verschiedene Fragen zu klären,
beispielsweise, welche Informationen der Tierhalterin oder dem Tier-
halter nach Eingang ihres bzw. seines Gesuchs um Erstellung eines
Gutachtens zu übermitteln sind, wie Informationen über Kostenfolgen
oder den Lauf der Rekursfrist betreffend die dem Gutachten zugrunde
liegende Verfügung des VETA. Das durch die Tierschutzkommission
festgelegte Verfahren muss einen strukturierten und effizienten, rechts-
staatlichen Grundsätzen genügenden Ablauf gewährleisten. Es muss
sichergestellt sein, dass die Gutachten losgelöst von der Interessenlage
einzelner Kommissionsmitglieder im konkreten Einzelfall erstellt wer-
den. Dabei gelten die allgemeinen Ausstandsregeln gemäss Art. 43 der
Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (KV; LS 101) und
§ 5a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG;
LS 175.2). Um die Tierhalterin oder den Tierhalter sowie den Staats-
haushalt nicht übermässig zu belasten, hat die Tierschutzkommission
bei der Erstellung von Gutachten insbesondere auch auf die durch ihre
Tätigkeit entstehenden Kosten zu achten.



8

Das Gutachten sollte sich grundsätzlich auf die durch die Tierhal-
terin oder den Tierhalter als Auftraggeberin bzw. Auftraggeber aufge-
worfenen Fragen beschränken. Die Behandlung nicht strittiger Fragen
hätte unnötige Kosten zur Folge, was weder im Interesse der Tierhalte-
rin bzw. des Tierhalters noch des Staatshaushalts wäre.

Adressatin oder Adressat des Gutachtens ist die Tierhalterin bzw.
der Tierhalter, die bzw. der die Tierschutzkommission mit der Erstel-
lung des Gutachtens beauftragt hat. Der Tierhalterin bzw. dem Tier-
halter steht es frei, das Gutachten dem VETA oder der Rekursinstanz
im Sinne eines Parteigutachtens einzureichen.

§ 8 b. Mitwirkung des Veterinäramts
Damit die Tierschutzkommission ein unabhängiges Gutachten zu

einer Verfügung des VETA erstellen kann, muss sie neben den Vor-
bringen der betroffenen Tierhalterin bzw. des betroffenen Tierhalters
auch die Grundlagen der strittigen Verfügung kennen. Sie muss daher
Einsicht nehmen können in die der Verfügung zugrunde liegenden Ak-
ten. Ergänzende Informationen erhält die Tierschutzkommission unmit-
telbar seitens des VETA, wenn dieses offene Fragen der Kommission
beantwortet. § 8b sieht entsprechend vor, dass das VETA auf Ersuchen
der Tierschutzkommission die der Verfügung zugrunde liegenden Ak-
ten übermittelt und zu Fragen Stellung nimmt.

Zur weiteren Abklärung des Sachverhalts kann die Tierschutzkom-
mission selbstständig auf die Tierhalterin bzw. den Tierhalter zugehen
und insbesondere einen Augenschein vornehmen. Da das Gutachten
auf einem freiwilligen Gesuch der Tierhalterin bzw. des Tierhalters be-
ruht, ist letztere bzw. letzterer nicht zur Mitwirkung bei der Sachver-
haltsabklärung verpflichtet. Die Tierschutzkommission ist nicht befugt,
die Informationen zwangsweise zu beschaffen, und kann insbesondere
nicht die Polizei für eine Begehung vor Ort hinzuziehen. Die fehlende
Mitwirkung durch die Tierhalterin bzw. den Tierhalter kann sich zu ih-
ren bzw. seinen Lasten auswirken, was allein in ihren bzw. seinen Ver-
antwortungsbereich fällt.

§ 8 c. Kosten
Das Erstellen eines Gutachtens durch die Tierschutzkommission

kann je nach Aufwand im Einzelfall erhebliche Kosten mit sich bringen.
Die Kosten setzen sich grundsätzlich zusammen aus dem Aufwand der
Kommissionsmitglieder und des Sekretariats und deren Spesen sowie
den Kosten allfälliger externer Leistungen wie beispielsweise externer
Expertisen.

Für die Tierschutzkommission besteht keine eigene Kostenstelle.
Kosten, die aus der Tätigkeit der Tierschutzkommission entstehen, wer-
den der Kostenstelle jener Leistungsgruppe zugewiesen, die das VETA,
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das Kantonale Labor und die Kantonale Heilmittelkontrolle umfasst.
Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder und des Sekretariats
sowie die Bezahlung externer Aufwände in Zusammenhang mit der
Erstellung des Gutachtens fallen entsprechend in die Zuständigkeit
des VETA. Die Tierschutzkommission informiert das VETA gemäss
§ 8c Abs. 1 nach Abschluss des Gutachtens über die entstandenen Kos-
ten für die Erstellung des Gutachtens.

Wenn die Tierhalterin bzw. der Tierhalter gegen die dem Gutach-
ten zugrunde liegende Verfügung des VETA Rekurs eingelegt hat, in-
formiert die Tierschutzkommission nach Abschluss des Gutachtens
neben dem VETA unverzüglich die Rekursinstanz über die Höhe der
Gutachtenskosten. Denn gemäss § 3 Abs. 5 KTSchG entscheidet die
Rechtsmittelinstanz in solchen Fällen im Rahmen der Kostenauflage
auch über die Tragung der Gutachtenskosten. Davon erfasst ist auch
der Entscheid über die Höhe der von der Tierhalterin bzw. vom Tier-
halter zu tragenden Kosten (§ 8c Abs. 2 lit. a). § 3 Abs. 5 KTSchG sieht
vor, dass in den übrigen Fällen, also wenn kein Rechtsmittel eingelegt
wurde, die Tierhalterin bzw. der Tierhalter die Kosten trägt. Über die
Höhe der zu tragenden Kosten entscheidet in diesen Fällen die Tier-
schutzkommission (§ 8c Abs. 2 lit. b).

Die Kosten werden der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter in Form
einer Gebühr auferlegt. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach § 4
Abs. 1 der Gebührenordnung für die Verwaltungsbehörden vom 30. Juni
1966 (LS 682). Sie bewegt sich zwischen Fr. 5 und Fr. 4000. Innerhalb
dieses Kostenrahmens berechnet sich die Gebühr nach dem Zeitauf-
wand und der Bedeutung des Geschäfts (§ 9 Abs. 1 Gebührenordnung
für die Verwaltungsbehörden), wobei insbesondere der Zeitaufwand
für die Gutachtenserstellung, die objektive Bedeutung des Geschäfts,
der Nutzen und das Interesse der Tierhalterin bzw. des Tierhalters an
der Erstellung des Gutachtens, die Schwierigkeit des Falls, der Auf-
wand aufgrund von Sachverhalts- und Beweiserhebungen, der Umfang
der Akten, die Klarheit der Rechtslage oder auch die finanzielle Leis-
tungskraft der Tierhalterin bzw. des Tierhalters massgeblich sein kön-
nen. In besonderen Fällen können die Gebühren über den Höchstbetrag
des Kostenrahmens hinaus angemessen erhöht werden; der Entscheid
darüber ist zu begründen (§ 9 Abs. 2 Gebührenordnung für die Verwal-
tungsbehörden).

Die Tierschutzkommission bzw. die Rekursinstanz eröffnen der
Tierhalterin bzw. dem Tierhalter den Entscheid über die Höhe der von
ihr bzw. ihm zu tragenden Kosten. Auch das VETA ist über den Kos-
tenentscheid zu informieren, da es für das Inkasso zuständig ist (§ 8c
Abs. 4). Der Kostenentscheid der Tierschutzkommission ist mit Rekurs
beim Regierungsrat als Wahlbehörde der Tierschutzkommission anfecht-
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bar (§ 8c Abs. 3). Die Anfechtung des Kostenentscheids der Rekurs-
instanz folgt dem üblichen Instanzenzug.

§ 10. Kontrollen
In der bisherigen Fassung von § 10 Abs. 1 Einleitungssatz wird auf

§ 13 «des Kantonalen Tierschutzgesetzes» verwiesen, das KTSchG mit-
hin nicht abgekürzt. Da mit der Einführung von § 8a in der KTSchV
die Abkürzung «KTSchG» für das Kantonale Tierschutzgesetz vom
2. Juni 1991 eingeführt wird, ist die Verweisung in § 10 Abs. 1 Einlei-
tungssatz entsprechend anzupassen.

§ 13. Zuständigkeit
Gemäss § 17 KTSchG hat in Strafverfahren wegen Verletzung von

Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung die zuständige Direktion
volle Parteirechte im Sinne von Art. 104 Abs. 2 der Schweizerischen
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0). Die geltenden
§§ 14 und 15 KTSchV gehen implizit davon aus, dass das Veterinäramt
die Parteirechte in Strafverfahren wahrnimmt. Der Klarheit halber ist
hinsichtlich Zuständigkeit in § 13 KTSchV ausdrücklich festzuhalten,
dass das Veterinäramt die Parteirechte im Sinne von § 17 KTSchG wahr-
nimmt.

C. Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten für Gutachten der Tierschutzkommission set-
zen sich grundsätzlich zusammen aus dem Aufwand der Kommissions-
mitglieder und des Sekretariats, den Spesen und allfälligem externem
Aufwand wie beispielsweise einer externen Expertise. Im Einzelfall
können dabei erhebliche Kosten entstehen, die im Voraus nur schwie-
rig zu beziffern sind. Entsprechend schwierig ist es auch, im Voraus die
finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt sowie die Tierhalte-
rin bzw. den Tierhalter abzuschätzen und einen konkreten Betrag zu
budgetieren. Die finanziellen Auswirkungen in Zusammenhang mit
Gutachten der Tierschutzkommission für Tierhalterinnen und Tierhal-
ter, die Rechtsmittel gegen eine Verfügung des VETA ergreifen wol-
len, ergeben sich indessen allesamt bereits aus dem Anspruch der Tier-
halterinnen und Tierhalter gemäss § 3 Abs. 4 KTSchG auf Erstellung
eines Gutachtens durch die Tierschutzkommission. Die Ausführungs-
bestimmungen in der KTSchV zu den Gutachten der Tierschutzkom-
mission bringen keine weiteren finanziellen Auswirkungen mit sich.
Insbesondere sind abgesehen von den Tierhalterinnen und Tierhal-
tern, die ein Gutachten in Auftrag geben, keine Privatpersonen oder
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Unternehmen betroffen. Auch die übrigen Änderungen der KTSchV
(Zwischentitel und Marginalien, Nachvollzug früherer Gesetzesände-
rungen, Häufigkeit der Kontrollen bei Nutztierhaltungen, Abkürzung
des Gesetzes, Zuständigkeit hinsichtlich Parteirechten in Strafverfah-
ren) haben keine finanziellen Auswirkungen auf den Staatshaushalt,
Unternehmen oder Privatpersonen.

Die Gutachtenskosten sind im Jahresbudget und in der Jahresrech-
nung der betreffenden Leistungsgruppe separat auszuweisen.

D. Inkraftsetzung und Geltungsdauer

Am 6. Februar 2017 hat der Kantonsrat über die Änderung des
KTSchG bezüglich der Erstellung von Gutachten für Tierhalterinnen
und Tierhalter durch die Tierschutzkommission beschlossen. Die Ge-
setzesänderung ist gleichzeitig mit den Ausführungsbestimmungen in
der KTSchV auf den nächstmöglichen Termin, den 1. Juni 2018, in Kraft
zu setzen.

Der Kantonsrat hat in der Übergangsbestimmung zur Änderung
vom 6. Februar 2017 die Geltungsdauer von § 3 Abs. 4 und 5 KTSchG
im Sinne einer Ablaufklausel (sunset clause) auf zehn Jahre beschränkt.
Der gesamte Titel C. der KTSchV und damit die §§ 8a–8c betreffend
Gutachten der Tierschutzkommission sind als Ausführungsbestimmun-
gen zu § 3 Abs. 4 und 5 KTSchG an dessen Geltungsdauer geknüpft, was
im Sinne einer Schlussbestimmung zur vorliegenden Änderung zum
Ausdruck kommen soll. Die übrigen Änderungen der KTSchV stehen
nicht in Zusammenhang mit § 3 Abs. 4 und 5 KTSchG und gelten da-
her ohne zeitliche Beschränkung.


